


Art. 19

1 Schwangerschaft und Niederkunft wird gemäss Bundesgesetz
über die Mutterschaftsversicherung bezahlt, d.h. 14 Wochen
lang 80% des vor der Geburt verdienten Lohnes.

Art. 20 Probezeit und Kündigung

1 Der erste Monat seit Arbeitsaufnahme gilt als Probezeit. Durch
schriftliche Abrede darf die Probezeit auf höchstens drei Monate
verlängert werden.

2 Bei einer effektiven Verkürzung der Probezeit infolge Krankheit,
Unfall oder Erfüllung einer nicht freiwillig übernommenen
gesetzlichen Pflicht erfolgt eine entsprechende Verlängerung der
Probezeit.

3 Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis kann von jeder Vertragspartei
gekündigt werden.

4 Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen und muss am letzten
Arbeitstag vor Beginn der ordentlichen Kündigungsfrist im
Besitz des Empfängers sein.

5 Der Kündigende muss schriftlich begründen, wenn die andere
Partei dies verlangt.

6 Kündigungsfristen:

– Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis jederzeit
mit einer Kündigungsfrist von 7 Tagen gekündigt werden.

– Das Arbeitsverhältnis kann jeweils auf das Ende eines Monats
mit folgenden Fristen gekündigt werden:

– im 1. Dienstjahr mit einer Kündigungsfrist von 1 Monat
– im 2. bis und mit 9. Dienstjahr mit einer Frist von 2 Monaten
– im 10. Dienstjahr und mehr mit einer Frist von 3 Monaten

7 Wurde die Lehrzeit und die daran anschliessende Arbeitszeit im
gleichen Betrieb absolviert, so zählen die Lehrjahre als Dienst-
jahre.

8 Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist missbräuchlich,
wenn eine Partei sie ausspricht:
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a) wegen einer Eigenschaft, die der anderen Partei kraft ihrer
Persönlichkeit zusteht, es sei denn, diese Eigenschaft stehe in
einem Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis oder beein-
trächtige wesentlich die Zusammenarbeit im Betrieb;

b) weil die andere Partei ein verfassungsmässiges Recht ausübt,
es sei denn, die Rechtsausübung verletze eine Pflicht aus dem
Arbeitsverhältnis oder beeinträchtige wesentlich die Zusam-
menarbeit im Betrieb;

c) ausschliesslich, um die Entstehung von Ansprüchen der
anderen Partei aus dem Arbeitsverhältnis zu vereiteln;

d) weil die andere Partei nach Treu und Glauben Ansprüche aus
dem Arbeitsverhältnis geltend macht;

e) weil die andere Partei schweizerischen, obligatorischen
Militärdienst, Zivilschutzdienst oder Rotkreuzdienst leistet
oder eine nicht freiwillig übernommene gesetzliche Pflicht
erfüllt.

9 Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber
ist im weiteren missbräuchlich, wenn sie ausgesprochen wird:

a) weil der Arbeitnehmer einem Arbeitnehmerverband angehört
oder nicht angehört oder weil er eine gewerkschaftliche Tätig-
keit rechtsmässig ausübt;

b) während der Arbeitnehmer gewählter Arbeitnehmervertreter
in einer betrieblichen oder in einer dem Unternehmen ange-
schlossenen Einrichtung ist und der Arbeitgeber nicht bewei-
sen kann, dass er einen begründeten Anlass zur Kündigung
hatte.

10 Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitgeber das Arbeitsver-
hältnis nicht kündigen:

a) während die andere Partei schweizerischen, obligatorischen
Militärdienst, Zivilschutzdienst oder Rotkreuzdienst leistet
sowie, sofern die Dienstleistung mehr als elf Tage dauert,
während vier Wochen vorher und nachher;

b) während der Arbeitnehmer ohne eigenes Verschulden durch
Krankheit oder durch Unfall ganz oder teilweise an der
Arbeitsleistung verhindert ist und zwar

im 1. Dienstjahr während 30 Tagen
im 2.–5. Dienstjahr während 90 Tagen
ab 6. Dienstjahr während 180 Tagen

c) während der Schwangerschaft und in den 16 Wochen nach
der Niederkunft einer Arbeitnehmerin;
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d) während der Arbeitnehmer mit Zustimmung des Arbeitge-
bers an einer von der zuständigen Bundesbehörde angeord-
neten Dienstleistung für Hilfsaktionen im Ausland teilnimmt.

11 Die Kündigung, die während einer der in Absatz 10 festgesetzten
Sperrfristen erklärt wird, ist nichtig; ist dagegen die Kündigung
vor Beginn einer solchen Frist erfolgt, aber die Kündigungsfrist
bis dahin noch nicht abgelaufen, so wird deren Ablauf unterbro-
chen und erst nach Beendigung der Sperrfrist fortgesetzt.

12 Gilt für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses ein Endtermin,
wie das Ende eines Monats oder einer Arbeitswoche, und fällt
dieser nicht mit dem Ende der fortgesetzten Kündigungsfrist
zusammen, so verlängert sich diese bis zum nächstfolgenden
Endtermin.

13 Nach Ablauf der Probezeit darf der Arbeitnehmer das Arbeits-
verhältnis nicht kündigen, wenn ein Vorgesetzter, dessen Funk-
tionen er auszuüben vermag, oder der Arbeitgeber selbst an
einer Ausübung der Tätigkeit verhindert ist und der Arbeitneh-
mer dessen Tätigkeit während der Verhinderung zu übernehmen
hat.

14 Aus wichtigen Gründen kann der Arbeitgeber wie der Arbeit-
nehmer jederzeit das Arbeitsverhältnis fristlos auflösen; er muss
die fristlose Vertragsauflösung schriftlich begründen, wenn die
andere Partei dies verlangt
Als wichtiger Grund gilt namentlich jeder Umstand, bei dessen
Vorhandensein dem Kündigenden nach Treu und Glauben die
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zugemutet wer-
den darf.

15 Entlässt der Arbeitgeber den Arbeitnehmer fristlos ohne wichti-
gen Grund, so hat dieser Anspruch auf Ersatz dessen, was er ver-
dient hätte, wenn das Arbeitsverhältnis unter Einhaltung der
Kündigungsfrist oder durch Ablauf der bestimmten Vertragszeit
beendigt worden wäre.

16 Der Arbeitnehmer muss sich daran anrechnen lassen, was er
infolge der Beendigung des Arbeitsverhältnisses erspart hat und
was er durch anderweitige Arbeit verdient oder absichtlich zu
verdienen unterlassen hat.

17 Der Richter kann den Arbeitgeber verpflichten, dem Arbeitneh-
mer eine Entschädigung zu bezahlen, die er nach freiem Ermes-
sen unter Würdigung aller Umstände festlegt; diese Entschädi-
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gung darf jedoch den Lohn des Arbeitnehmers für sechs Mona-
te nicht übersteigen.

18 Tritt der Arbeitnehmer ohne wichtigen Grund die Arbeitsstelle
nicht an oder verlässt er sie fristlos, so hat der Arbeitgeber
Anspruch auf eine Entschädigung, die einem Viertel des Lohnes
für einen Monat entspricht; ausserdem hat er Anspruch auf
Ersatz weiteren Schadens.

19 Ist dem Arbeitgeber kein Schaden oder ein geringerer Schaden
erwachsen, als der Entschädigung gemäss dem vorstehenden
Absatz entspricht, so kann sie der Richter nach seinem Ermessen
herabsetzen.

20 Erlischt der Anspruch auf Entschädigung nicht durch Verrech-
nung, so ist er durch Klage oder Betreibung innert 30 Tagen seit
dem Nichtantritt oder Verlassen der Arbeitsstelle geltend zu
machen; andernfalls ist der Anspruch verwirkt.

Art. 21 Lohnzahlung im Todesfall

1 Mit dem Tod des Arbeitnehmers erlischt das Arbeitsverhältnis.

2 Der Arbeitgeber hat den Lohn für einen weiteren Monat und
nach fünfjähriger Dienstdauer für zwei weitere Monate, gerech-
net vom Todestag an, zu entrichten, sofern der Arbeitnehmer
den Ehegatten oder minderjährige Kinder oder bei Fehlen dieser
Erben andere Personen hinterlässt, denen gegenüber er eine
Unterstützung erfüllt hat.

Diverse Bestimmungen

Art. 22 Vollzugskostenbeiträge der Arbeitnehmer

1 Der Arbeitgeber ist verpflichtet, allen diesem Gesamtarbeits-
vertrag unterstellten Arbeitnehmern monatlich einen Vollzugs-
kostenbeitrag von Fr. 13.– vom Lohn abzuziehen. Die Vertrags-
parteien sind befugt, während der Vertragsdauer die Vollzugs-
kostenbeiträge der Arbeitnehmer anzuheben. Die Vollzugs-
kostenbeiträge sind auf der Lohnabrechnung separat aufzu-
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führen und deren Abzug ist dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber
am Ende eines Jahres zu bestätigen.

2 Die Vollzugskostenbeiträge werden von der PBK für das Autoge-
werbe der Kantone Basel-Stadt und Baselland verwaltet und

– zur Förderung des Autogewerbes und der darin beschäftigten
Arbeitnehmer;

– zur gemeinsamen Berufsbildung von Arbeitnehmern durch
Ankauf von Fachbüchern, Werkzeugen und Maschinen,
Durchführung von Veranstaltungen, Kursen und Vorträgen
und zu gemeinsamen Massnahmen zur Förderung eines qua-
lifizierten beruflichen Nachwuchses (Lehrlingsausbildung),

– zur Bezahlung der Kontrollen über die Vertragseinhaltung

und

– zur Deckung der Verwaltungskosten der PBK und der Beiträge
an die Vertragsparteien verwendet.

Art. 23 Paritätische Berufskommission (PBK)/
Zusammensetzung

1 Die Vertragsparteien setzen eine Paritätische Berufskommission
(PBK) ein. Diese besteht aus je fünf Mitgliedern von Arbeitgeber-
und Arbeitnehmerseite, die einerseits vom Vorstand des AGVS
der Schweiz, Sektion beider Basel, andererseits von der Unia
bzw. Syna bestimmt werden. Die PBK konstituiert sich selbst.

Art. 24 Grundlagen für die Tätigkeit der Paritätischen
Berufskommission, Aufgaben

1 Als Grundlage für die Tätigkeit der PBK dienen der vorliegende
Vertrag sowie das von der PBK beschlossene Geschäftsregle-
ment. Die PBK ist zuständig zur Behandlung aller Fragen, die
sich aus der Anwendung dieses GAV ergeben, insbesondere hat
sie folgende Kompetenzen:

a Überwachung der Einhaltung und Auslegung der Vertragsbe-
stimmungen;

b Schlichtung von Streitigkeiten bei Nichteinhaltung von Ver-
tragsbestimmungen durch Vertragsfirmen;
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c Verwaltung und Verwendung der in Art. 22 erwähnten Berufs-
beiträge der Arbeitnehmer sowie der Kautionen und Konven-
tionalstrafen gemäss Art. 29 und 30;

d Anrufung des Einigungsamtes zur Durchführung von Kontrol-
len
– bei erfolglosem Schlichtungsversuch gemäss Buchstabe b
hievor oder

– bei Nichteinhalten von Vertragsbestimmungen durch Nicht-
Verbandsfirmen

e Entscheid bei Zweifeln über das Vorhandensein der Voraus-
setzungen der Vertragsfähigkeit gemäss Art. 32;

f Beschlussfassung betreffend allfälliger Lohnanpassungen

g Beilegung von Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien;

h Ahndung von Vertragsverletzungen.

Art. 25 Lohnanpassungen

1 Die PBK befindet jeweils im 4. Quartal jeden Jahres über allfälli-
ge Lohnanpassungen unter Berücksichtigung der Teuerung, der
Wirtschafts- und Beschäftigungslage sowie weiterer lohnrele-
vanter Faktoren. Das Verhandlungsergebnis gilt als Zusatzver-
einbarung zum GAV.

Art. 26 Paritätische Landeskommission (PLK)

1 Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien gemäss Art. 24 lit.
g können im Rahmen eines Schlichtungsversuches vorgängig
der Paritätischen Landeskommission (PLK) vorgelegt werden. In
solchen Fällen läuft die Rechtsmittelfrist gemäss Art. 26 gerech-
net ab Kenntnisnahme der Feststellung der PLK, dass der
Schlichtungsversuch gescheitert ist.

Art. 27 Vertragliches Schiedsgericht

1 Entscheide der PBK, gemäss Art. 24, dieses Vertrags können
innert 14 Tagen, gerechnet ab Kenntnisnahme des Entscheids
der PBK, mit schriftlich begründetem Antrag an das vertragliche
Schiedsgericht weitergezogen werden. Störungen der Friedens-
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pflicht gemäss Art. 2 werden durch Entscheid des vertraglichen
Schiedsgerichts beseitigt.

2 Der Entscheid des vertraglichen Schiedsgerichts ist endgültig
und verbindlich. Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit der ordent-
lichen staatlichen Gerichte zum Entscheid zivilrechtlicher Strei-
tigkeiten zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Hat das ver-
tragliche Schiedsgericht über eine Streitigkeit, die nur einen
Halbkanton betrifft, zu entscheiden, so besteht es aus dem ört-
lich zuständigen Einigungsamt sowie je einem sachverständigen
Vertreter der Vertragsparteien.

3 Bei Entscheiden über Streitigkeiten, die das ganze Vertrags-
gebiet betreffen, ist das zuerst angerufene Einigungsamt zustän-
dig.

Art. 28 Verletzung von Vertragsbestimmungen

1 Zuwiderhandlungen gegen Bestimmungen dieses Vertrags wer-
den letztinstanzlich vom vertraglichen Schiedsgericht beurteilt.

Art. 29 Kautionen

1 Die Kautionen dienen als Sicherheit für die Einhaltung des
Vertrags. Von den Vertragsparteien wird eine Kautionssumme
von Fr. 5000.– (Fünftausend) bei der Basler Kantonalbank hinter-
legt.

2 Einzelfirmen des Autogewerbes, die sich als Nebenkontrahenten
durch ihre Unterschrift auf die Bestimmungen dieses GAV ver-
pflichten wollen, haben eine von der PBK festzusetzende Kau-
tionssumme bei der Basler Kantonalbank bzw. der Baselland-
schaftlichen Kantonalbank zu hinterlegen. Die Kautionen sind in
bar oder in mündelsicheren Wertpapieren zu hinterlegen. Sie
sind zu Handen des Einigungsamtes zu sperren und dürfen nur
mit Zustimmung der PBK oder auf Grund eines rechtskräftigen
Entscheids der PBK oder des vertraglichen Schiedsgerichts oder
mit Zustimmung sämtlicher Vertragsparteien freigegeben wer-
den. Erst mit der Hinterlegung der entsprechenden Kautionen
und mit der Veröffentlichung der Unterschriften im Kantonsblatt
treten die einzelnen Verträge in Kraft und Wirksamkeit.
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Art. 30 Konventionalstrafe

1 Die einzelne Konventionalstrafe darf den Betrag von Fr. 5000.–
nicht überschreiten.Wird ein Verband oder eine Firma zu einer
Geldstrafe verurteilt, so muss die Kautionssumme sofort wieder
auf ihre ursprüngliche Höhe gebracht werden. Nur die PBK oder
das vertragliche Schiedsgericht ist bevollmächtigt, ganz oder
teilweise über die Kautionssumme zu verfügen.

2 Der Autogewerbe-Verband der Schweiz, Sektion beider Basel,
der für ein Mitglied, das die ihm auferlegten Nachzahlungen,
Bussen usw. nicht oder nicht fristgerecht geleistet hat, mit seiner
Kaution oder mit einem Teilbeitrag davon in Anspruch genom-
men wird, hat beim Geltendmachen seine Regressansprüche
gegenüber einem fehlbaren Mitglied Anspruch auf Beistand des
zuständigen Einigungsamtes.

Art. 31 Verwendung der Konventionalstrafen

1 Die Konventionalstrafen sind, soweit sie nicht zur Deckung der
Schiedsgerichtskosten dienen, der PBK zur Verfügung zu stellen.

Art. 32 Vertragsfähigkeit für einen Anschlussvertrag

1 Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Unterstellung der
noch nicht auf diesen Gesamtarbeitsvertrag verpflichteten Fir-
men in den Kantonen Basel-Stadt und Baselland, unter diesen
Vertrag anzustreben, soweit sie vertragsfähig sind.

2 Als vertragsfähig gelten alle Autogewerbe-Firmen der Kantone
Basel-Stadt und Baselland, die im Fach als berufstüchtig ausge-
wiesen, solvent und in ihrer sozialen Einstellung und Betriebs-
führung erprobt sind. Zur Berufstüchtigkeit gehört, sofern der
Betriebsinhaber dieses Erfordernis nicht für sich selber nach-
weist, die Leitung des Betriebs durch einen Werkstattchef bzw.
Chefmechaniker. Im Zweifelsfalle entscheidet über das Vorhan-
densein der Voraussetzungen der Vertragsfähigkeit die PBK bzw.
das vertragliche Schiedsgericht.
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Art. 33 Vertragsdauer/-Kündigung

1 Der GAV vom 1.Januar 1998 wird ab dem 1.Januar 2009 durch
die vorliegende Textfassung ersetzt. Ab 1.Januar 2009 ist aus-
schliesslich die vorliegende neue Textfassung massgebend. Er
kann erstmals auf den 31. Dezember 2010 unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von sechs Monaten gekündigt werden.

2 Wird der Vertrag nicht fristgerecht gekündigt, so wird er jeweils
um ein weiteres Kalenderjahr verlängert.

Art. 34 Abweichungen vom Gesamtarbeitsvertrag

1 Vorbehalten bleiben für den Arbeitnehmer günstigere einzelver-
tragliche Abmachungen. Für alle in diesem GAV nicht festgeleg-
ten Bestimmungen gelten die arbeitsvertragsrechtlichen Bestim-
mungen des Schweizerischen Obligationenrechts und des
Schweizerischen Arbeitsgesetzes.

2 Allfällig bestehende, die Mindestnormen dieses GAV unter-
schreitende Abmachungen zwischen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern sind rechtlich nicht gültig und werden durch die vor-
liegenden Vertragsbestimmungen ersetzt.
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Basel, Bern, Zürich im Juni 2008

Autogewerbe-Verband der Schweiz
Sektion beider Basel
lic. iur. M. Wagner lic. iur. Ph. Rupp

Gewerkschaft Unia
Zentralsekretariat Bern
R.Ambrosetti A.Rieger R. Frehner

Gewerkschaft Unia
Region Nordwestschweiz
R.Schiavi

Syna – Die Gewerkschaft
Zentralsekretariat
K.Regotz N. Tamburrino

Syna – Die Gewerkschaft
Regionalsekretariat
C.Blancato
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Erklärung des Arbeitnehmers

Der/die Unterzeichnende bestätigt der Vertragsfirma, dass er/sie ein
Exemplar dieses Gesamtarbeitsvertrages für das Autogewerbe der
Kantone Basel-Stadt und Baselland vom 1. Januar 2009 erhalten,
gelesen und verstanden hat.

Er/sie anerkennt mit seiner/ihrer Unterschrift diesen Vertrag als für
sich verbindlich.

______________________________ ______________________________
Ort Datum

______________________________ ______________________________
Name und Vorname Unterschrift des Arbeitnehmers
des Arbeitnehmers

Diese Erklärung ist der Vertragsfirma Unterzeichnet und datiert
zurückzugeben.
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